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Rechtssicherheit: Online-Händler müssen nicht
über gesetzliche Gewährleistungsbestimmungen
informieren!

Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshof (BGH) stellt es keinen Abmahngrund dar, wenn
die AGB eines Online-Händlers keine Bestimmungen zu den gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften
enthalten.

So sei, laut BGH (Urteil vom 02.10.2007, Az. I ZR 22/05), der Online-Händler zu einer Information der
Verbraucher darüber, dass dem Vertragsverhältnis die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften
zugrunde liegen und welchen Inhalt diese Bestimmungen haben, nach § 312c Abs. 2 BGB, § 1 Abs. 3 Nr. 3
BGB-InfoV a.F., § 1 Abs. 4 Nr. 3b BGB-InfoV nicht verpflichtet.

Dies begründete der BGH wie folgt:

“

”

"§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BGB-InfoV a.F., § 1 Abs. 4 Nr. 3b BGB-InfoV geben keinen Anhalt dafür, dass
nicht nur zwischen den Parteien vereinbarte Gewährleistungsbedingungen, sondern auch
die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften von der Informationspflicht erfasst sein
sollen. Art. 5 Abs. 1 Unterabsatz 2 Spiegelstrich 3 der Fernabsatzrichtlinie, die durch § 1
Abs. 3 Nr. 3 BGB-InfoV a.F. und § 1 Abs. 4 Nr. 3b BGB-InfoV umgesetzt worden ist, führt
Informationen über einen Kundendienst und Garantiebedingungen an.

Der Verordnungsgeber hat in § 1 Abs. 3 Nr. 3 BGB-InfoV a.F., § 1 Abs. 4 Nr. 3b BGB-InfoV den
Richtlinientext nicht wörtlich übernommen, sondern eine Informationspflicht über
Gewährleistungsbedingungen ausdrücklich angeführt. Das ändert aber nichts daran, dass
es sich bei Bedingungen um typischerweise rechtsgeschäftlich gesetzte Regelungen
handelt. An deren Kenntnis hat der Verbraucher ein besonderes Interesse, weil er sich
über rechtsgeschäftlich vereinbarte Regelungen nur bei seinem Vertragspartner
informieren kann. Dagegen besteht auch unter Berücksichtigung des spezifischen
Charakters von Fernabsatzgeschäften kein besonderes Interesse des Verbrauchers an
einem besonderen Hinweis, dass die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften gelten und
welchen Inhalt diese haben.

Auch ein besonderes Schutzbedürfnis der Verbraucher bei Fernabsatzgeschäften besteht
in dieser Hinsicht nicht."

 

https://www.it-recht-kanzlei.de/Urteil/5612/BGH/I_ZR_2205/Kaschmirpulli_Anzeigenwerbung_die_Preisangabenverordnung.html
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